
DIE AELTESTE REDACTTON DER
PONTIFICALANNALEN

Die Frage, um welche Zeit und von wem die ältesten An­
nahm in Rom zusammengestellt wurden, ist für die Kritik der
älteren römischen GesrbicMe eine Cardinalfrage, die im Gl'unde
noch einer bestimmten Lösung harrt. Wie bei sehr vielen Pro­
blemen der römillchen Geschichte, so lä!lst sich auch bier, wie
wir weiter unten sehen werden, wahrnehmen, dass die klarste
Formulirung der schon längst von Tbeodor Mommsen auf­
gestellt worden Ü.t. Hinsiohtlioh der ältesten Anfänge der offi­
oielIen Hi!ltoriographie Roms hat Mommsen, im Gegensatz zu den
grundlosen Leugnungen und ausweiohendeu Umdeutungen der
Neneren, an den kostbaren Zeugnissen Cioefos (De or(J,tore 2, 52)"
und des v.ielleicht aus Verfius Flacous sc1löpfenden Vergiloom­
mentators zn Aen. 1, 373 festgehalten , wonach die römische
Stadtohronik iluen Ursprung ans der jährlich vom Pontifex in
der Regia ausgesteJIten Tafel genommen hat. Diese geweisste
Holztafel (album) entMelt oben die Namen der eponymen Magi"
strate und in späterer Zeit, wie es aus dem Zeugniss des Poly­
bios (bei Dionys. 1, 74) erhellt, die Jahreszabl der Stadtära.
A.uf ihr merkte der Pontifex an digna momomtu domi militiaeqt,e
let'ra mat'ique gesta, und zwar, nach dem Vergilcommentar, 1,er
singulos dies. Der Hauptzweck der Publioation war, nach Cioeros
Wort.en, potestas ut esset populo oognoscendi, also der, dasll das
Publikum alle wiohtigen Vorkommnisse erfahren konnte. Mit
Reoht hat man nach dieser Seite hin die Pontifioaltafel mit den
seit Cäsar publioirten Acta diurna verglichen 1. Einige Schwierig-

1 H. Peter, Hist. Rom. rell. p. X. Es liegt in der Natur der
Sache, dass besonders wiohtige Nachriohten, deren möglichst sohnelle
Verbreitung man wüusohte, wie zB. die Naohricht von der trasimoni­
sehen Niederlage, auch duroh öfi'entliohen Ausruf bekannt gemaoht
wurden.
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keit bietet nur die Angabe, dass die Aufzeiohnung der Ereignisse
auf der Tafel per singulos dies stattgefunden habe. Sollten diese.
Worte buohstäblioh bedeuten, dass der Pontifex jeden Tag seine
Aufzeiohnung maohte, so bat man mit Reoht entgegnet, dass
nioht jeden Tag des Gedächtnisses wÜrdige (digna memoratn)
Dinge sich in der Stadt ereigneten. Andererseits gab es tief
sich dem Gedächtnisse einprägende Ereignisse, die nicht an be­
stimmte einzelne Tage gebunden waren. Hierzu gehörten zR
Epidemien und Hungersnöthe, welohe neben Finsternissen, nach
Catos (bei Gellius 2, 28, 6) freilioh wohl sicher Übertreibenden
Worten, den Hauptinhalt der Pontificaltafel ausmachten. Gerade
das Vorkommen von Einzeichnungen letzterer Art beweist, dass
der Zweck der Tafel war, nicht sowohl eine Tageschronik, als
vielmehr zugleioh und hauptsächlich eine Jahresohronik zu liefern.
Darauf führt ja auch der Name libri annales, welchen die Zu­
sammenstellung der Tafel von jeher geführt haben mnss. Der
Ausdl'Uck pet· singulos dies ist also nicht übertrieben streng zu
verstehen, sondern bedeutet offenbar nur, dass die Jahrestafel
aus allmählichen Einzeichnungen entstand, die der Pontifex an
den einzelnen Tagen vornahm, sobald etwas erinnerungswürdiges
sich ereignet hatte. Hunger und Pestilenz konnten zur Auf­
zeichnung gelangen etwa bei Gelegenheit einer zur Abwehr unter­
nommenen öffentlichen, sacralen oder administrativen Handlung 1.

Eine sehr ansprechende Erklärung der Worte per singulos
dies hat O. Seeck (Die Kalendertafel der Pontifices S. 62) zu
geben versucht. Die historische Jahrestafel sei ursprünglich ein
Kalender gewesen, auf dem der Pontifex Tag für Tag anzugeben

1 Hiermit erledigt sich wohl das von Cichorius (Pauly-Wissowa
RealencycI. I, Sp. 2250) erhobene, durch Catos Worte angeregte kri­
tische Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des ciceronischen potestas
ut esset populo eognoscendi. Ein zweites Bedenken von Cichorius, dass
es keinen Sinn gehabt hätte', stadtbekannte Thatsachen noch zur all­
gemeinen Kenntniss zu bringen, scheint mir ebenfalls nicht stichhaltig
zu sein. Selbst unsere Tageszeitungen, um von Wochen-, Monats- oder
Jahresübersichten zu schweigen, bringen häufig Nachrichten, die sich
bereits von Mund zu Mund verbreitet haben und aller Welt schon
bekannt sind. Unsere Presse würde eine ihrer Aufgaben, als voll­
ständige Chronik der Ereignisse zu dienen, schlecht erfüllen, wenn sie
in jenem Falle sich Schweigen auferlegen wollte. Was zu gegebener
Zeit allen bekannt war, kann ausserdem nach einiger Zeit wieder ver­
gessen sein, dann dient eben die Aufzeichnung zur WiederherstelIung
des Gedächtnisses.
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hätte, welches Datum man schrieb. War etwas merkwürdiges
in der Stadt vorgefallen, so fügte ~rdiese!l zum gegebenen Datum
in kürzester Form hinzu, ursprünglioh weniger um einer künftigen
Geschichtsehreibung vorzuarbeiten, als um das Datum durch eine
allen geläufige Erinnerung kenntlich zu machen und so innerhalb.
des Kalenders gewisse Mllrltsteille zu schaffen, von denen man
voran und rückwärts zählen konnte. Wir fügen llinzu, dass
dieser ursprtinglioh ohronologisclle Zweck den von Cioero be­
zeiohneten einer öffentliohen Belmnntmachung neuer Jj~reignisBe

nioht ausschliesst, ebenso wenig wie den Zweok einer Beurkun­
dung für die Zukunft. Alle drei Dinge konnten seIn wohl Hand
in Hand geben oder sioh sehr bald eines aus dem anderen ent~

wickeln. Der natürliohe Zusammenhang der Jahreschronik mit
dem Kalender wird nicht nur durch Analogien aus andern Zeiten
und Ländern bestätigt, sondern steht auch in bestem Einklange
mit allem, was sich über die Geschichte des Pontificalcollegiums
ermitteln lässt. 80 ist es im höchsten Grade walusoheinlich und
auch von MommBen (Röm. Gesch. 1, 173) nll.Chdriioklioh behauptet
worden, dass die vielseitige und wichtige Thätigkeit ,jenes Priester­
collegiums sicb im Lauf der Zeit entfaltet haben muss aus seiner
ursprüngliohen Obliegenbeit alljährlioh den Kalender zu redigiren
und zu veröffentliohen. Die ursprünglichste Form der Kalender-'
publicatioll hatte sich erhalten in einem ehrwiirdigen Rest, der
allmonatlieb durch öffentliohen Ausruf auf dem Kapitel vom Rex
llll.CrOrUm, als dem ehemaligen Haupt des Collegiums, vollzogenen
Verktindung der Kalender und Nonen. Eine jtingere, bereits
sohriftliohe Form der Publioation wäre die Kalendertafel des
Pontifex, aus weloher sich dann auf natiirliohem Wege die histo­
riogl'apbische Thätigkeit des CoUeginms ausgebildet hätte. Wann
jener Uebergang zur schriftliohen Bekanntmachung des Kalenders
stattgefunden hat, entzieht sich einer sioheren Bestimmung. 8eeok
(aO. 72) lässt die Kalendertafel entsteben gleichzeitig mit der
regelmässigen Schaltung. Da. der Sohaltmonat, nll.Ch dem Zeugnis!!
des Macrobius (I, 13, 21) bereits in einer Gesetzurkunde der
Consuln L. Pinarius und P. FuriuB (282 d. 8t. (72) erwähnt
war, rückt Seeck den Anfang der sohriftlichen Kalenderpublication
bereits in die allerälteste Epoche der Republik. Allein aus dem
Gebrauch des Schaltmonats folgt noch nicbt die Nothwendigkeit
seiner schriftliohen Publication. Im Gegentheil beweist der Aus·
druck intßl'calllirß und intercaZatio unwiderleglich, dass er anfangs
durch Ausruf verkündet wurde, indem die' Zwischenallsrufung'
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die calatio der gewöhnliohen Monate unterbraoh. Für die Re­
form der Kalend'erpublioation" ihren Uebergll.Dg ,zum schriftlichen
Verfahren, liegt es nahe, an diejenige Epoche' zu denken, in
welcher Ubel'haupt in Rom die alte mündliche Rechtsübung

• flohriftlich birt wurde, nämlich an die Zwölftafelgesetzgebung,
die ja nach Momlllsens Nachweis eine Kalenderreform in sinh
einschloss.

Die ausgefüllten .lallrestafeln mit ihren kalendarischen und
den im Laufe der Zeit vielleicht immer reicher werdenden chro­
nikalischen Notizen wanderten, wie angenommen werden muss,
in das Arohiv der Regia. Sie haben dann später das authen­
tische Material für die römische Geschichtschreibung gebildet.
Wäre uns bekannt" vom welcbem Jahr an diese kostbare Samm­
lung sicb bis zur Epoohe der beginnenden Buobannalistik er­
halten hatte, so liesse sich damit auch del' .Anfangspunkt der
beglaubigten Geschichte Roms feststellen. Livius (G, 1) wusste
oder nahm als sicher an, dass die Verwüstung Roms durch die
GalIier auch die ältesten historischen Documente betroffen habe.
Selbst wenn man in der That auch deu Umfang der damaligen
Zt'rstörung Roms, wie Thomet (Jahl'b. für class. PhHol. Suppt
xr S.95) erweist, auf mässige Grenzen zurückführt, so werden,
nach Seecks treffender Bemerkung (aO. S. 74), die auf dem Fo­
rum campirenden Eroberer ihr Feuerungsmaterial sicher nicht
aus den Wäldern geholt haben, so lange diebt nebenbei, in der
Regia, ein ganzer Stoss für sie nnntitzer Holztafeln aufgeschichtet
lag. Seit Niebuhr hat man rrit Recht anf Oiceros (Rep. 1, 25)
Angabe hingewiesen, wonach die iLlteste Sonnenfinsterniss, welche
sich in den Pontificalannalen mit dem richtigen Tagesdatl1m ver­
zeichnet fand, ungefähr auf das Jahr 350 der Stadt fiel. Hier

also die erste Spur gleichzeitiger chronikalischer .Aufzeich­
nung vor, die entweder auf eine noch erhaltene oder unmittelbar
nach der Katastrophe aus der frischen Erinnerung der Zeit.­
genossen reconstruirte Jahrestafel zurückgehen mochte. .Auf den
Tafeln waren ferner die Namen der Magistrate lIngemerkt, also
in älterer Zeit wohl vorzugsweise die Consulnamen. Wir glauben
nun an einem anderen Orte nachgewiesen zu haben t, dass in der

1 Vgl. meinen Aufsll,tz 'Die älteste Redaction der römischen Con-,
sularfasten' (Zeitschr. rur alte Geschichte Bd. I S. 93). Nachzutragen
ist, dass Matzat (R Ohron. 1, 197) und Seeck (Kalendertafel S. 77)
Spuren noeh andersartiger Interpolation nachgewiesen haben, bestehend
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ältesten, um das Jahr 300 v. Ohr. erfolgten Redaction des uns
überlieferten Oonsularverzeiohni$ses eine nicIlt geringe Anzahl
von Jabreslltellen durch willkürliche Interpolationen ausgefüllt
waren, die wieder bis, um das Jahr 350 der Stadt reicllen, also
der Epocll~, von welcher an die Rubrik der Sonnenfinsternisse
in den Annalen ihren Anfang nahm. Offenbar ist der Grund
beider Erscheinungen ein gleicher. Es fehlte an älteren J ahres­
tafeln, und diese Lücke hat nur zum Theil aus andersartigen Auf­
zeichnungen ergänzt werden können. Diese und andere Anzeichen,
wie zR die Tbatsache, dass erst von dem Jahr 361 (393) an
zuverlässige Censuszahlen überliefert sind und sichere Nach­
richten über Ooloniegründung-en beginnen, führen zum gemein­
samen Sohluss, dass regelmässige zeitgenössische annalistisohe
Aufzeiohnungen erst ungefähr von der Zeit des gallischen Brandes
an in Rom vorhanden waren. Die Geschiohte des fünften vor­
christlichen Jahrhunderts dürfte somit zu hgend einer gegebenen
späteren Zeit auf Grund mellr oder weniger zuverlässiger oder,
besser gesagt, unzuverlässiger Daten reconstrllirt worden sein.
Der Geschichte dieser Epoche geht aber noch eine ausfdhrliolle
Erzählung der Urgesohichte der Stadt, die Königsgesohichte,
voraus. Auf einem völlig unannalistisclum Gerüst aufgebaut und
allenthalben das Gepräge ätiologischer Construction verrathellfl;·
kann sie in keinem Falle aus der einzigen für die Römer nutz­
baren Quelle echter Geschichte, der a.nnalistisohen mit den Er·
eignillsen gleichzeitigen Aufzeichnung entfioBsen sein.

Die Geschiohte Roms bis zur Epoche des pyrrbisohen und
der punischen Kriege zerfallt also lIinsichtlich ihres Ursprungs
und ihrer Bezeugung, wie aus dem vorhergehenden hervorgeht,
in drei ungleiohe Theile. Von der Zeit um die gallisohe Er-

in der Wiederholung der Eponymennamen der Ja.hre 326-3BO (428­
424) und B38~B42 (416-412) für je fünf folgende Jahre. Meine
übrigens, wie ich nachträglich sehe, scbon von A. Sohäfer (N. J. f. Pb.
118,574) jremaobte, aber anders erklärte Beobachtung ging dahin, dass
in die Liste der patrioisohen Consuln des V. Jahrhunderts v. Chr. im
ganzen 11 Volumnii, Minncii, und G~lDucii eingesohwärzt
sind und dieses nioht anders als im Interesse der plebejischen Consuln
der Jabre 447-451 (B07-BOB v. ehr.) L. Volumnius, T. Minucins, P.
Sempronius und L. Genucius geschehen sein kann. Hieraus habe ich
gesohlossen, dass unsere Redaction der Fasten etwa im Jahre 450-451
(304-B03), im Aedilenjabr des Cn. Flavius und wahrsoheinlich von
ihm selbst vorgenommen worden ist.
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oberung an beruhte sie auf gleichzeitig mit den Ereignissen von
den Pontifioes geUbter Einzeiolll1ung in die Jabrestafeln. Trotz
vieler Zusätze, Erweiterungen und Ausschmiickungen duroh die
einander folgenden Generationen aunalisti.scber Bearbeiter liegt
uns übel' diese Periode ein zuverlässiger Grundstock echter llisto­
rischer Ueberlieferung vor. Der zweite Theil, die Geschichte
der Republik VOll dem ersten urkundlich bezeugten Consul, dem
Einweiher des kapitolinischen Tempels, M. HOrl\.tius, an bis um
das Jahr 350 d. St. entbehrte, im ganzen genommen, jener zu-

Grundlage, der Jahrestafeln. Zu einem gewissen
Theil kann dieser Mangel ausgeglichen worden sein, theils dm'ch
unvollständige Ueberreste chronologischer Aufzeichnung, wobei
vielleic1lt das Decemvirat eine gewisse Epoche gebildet hat, theils
durch anderweitiges indirect historisches Material, Familientra­
(lition und jedenfalls noch manches rechtsgeschichtliche Material,
welches in den Akten und Commentarien der Priesterschaftim
und Magistrate eine Zuflucht gefunden hatte, Weitaus zum
grösseren Thei! aber wird die Geschichte dieser Epoche aus
ätiologisch gebnndener erfindender Reeonstruetion geflossen sein.
Dazu kam als dritter Theil die Königsgeschichte, welche völlig
dem Gebiet der ätiologischen Dichtung angehört. Trotz dieses
ungleichen Ursprungs finden wir, soweit sich die römische Ge­
schichtschreibnng übersehen lässt, alle drei Theile stets mit
einander nicbt bloss äusserlich verschmolzen, sondern auch in
einen durcJlaus unlösbaren inneren Zusammenhang gesetzt. Sie
bilden zusammengenommen eine wohlgeordnete, vollständige, von
der Gründung an beginnende Stadtgeschichte, ein Werk von dem­
selben streng folgerichtigen Aufbau, wie der Staat, dessen all­
mähliches Anwachsen von den unscheinbarsten Anfängen es schil­
dern sollte. In (lIassischer Weise hat die EntstellUng dieser
römisc]len Stadtgeschichte Th. Mommsell in folgenden kurzen
Zügen skizzirt (Röm. Gesch. B 1,469): 'Es liegt in ,der Natm: der
Chronik, dass sie zu der Geschichte die Vorgeschichte fügt und
wenn nicht bis auf die Entstehung von Himmel und Erde, doch
wenigstens bis auf die Entstehung der Gemeinde znrückgefiihrt
zu .werden verlangt und es ist auch ausdriickIich bezeugt, dass
die Tafel der Pontifices das Gründungsjahr Roms angab. Da­
nach darf angenommen werden, dass das PontificalcoIlegium, als
es in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts anstatt der bis­
herigen spärlichen und in der Regel wohl auf die Beamtennamen
sich beschränkenden Aufzeichnungen zu der Anlage der förm-
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lichen Jahreachronik fortsohritt, auch die zu Anfang fehlende
Geschiohte der Könige Roms und ihres hinzufügte und
indem es auf den Einweihungstag des oapitolinisohen Tempels,
den 13. Sept. 245 zugleich die Stiftung, der Republik setzte,
einen freiliohnnr scheinhaften Zusammenhang zwischen der zeit­
losen und der annalistiscben Erzählung herstellte.' Ueber die
Königsgescbichte stellte Mommsen folgendes fest: Zu­
sammenknüpfnng der verschiedenen Märchen, die Feststellung
der Reihe der sieben Könige, die ohne Zweifel auf der Ge­
schlechterreohnung ruhende Ansetzung ihrer Regierungszeit ins­
gesammt auf 240 Jabre und selbst der Anfang officiellel' Auf­
zeichnung dieser Ansetzungen hat wahrsoheinlich sohon in dieser
Epoche stattgefunden: die Grundzüge der Erzählung und nament­
lich del'en Quasichl'onologie treten in der späteren Tradition mit
so unwandelbarer Festighit auf, dass schon darum ihre Fixirung
nioht in, sondern vor die litterariscbe Epoohe Roms gesetzt
werden muss.'

Mommsens Ansicht also darauf hinaus, dass im Schoosse
des Pontificalcollegiums in der ersten Hälfte des fünften Jahr­
hunderts det' Stadt, also etwa um die Periode der Samniterkriege,
das vorhandene annalistische Material vereinigt und bei diesel'
Gelegenheit durch die Frühgellchichte der Republik und die'
Königsgeschicbte nach oben hin ergänzt wurde. Dieses Anfangs­
werk einer eigentlichen Geschichtachreihung darf, wie wir oben
aUlleinandergesetzt haben, als die älteste Redaction der römischen
Annalen bezeichnet werden, als das erste annalistische Corpus
einer Gesammtgeschichte Roms. Diese erste Fixirung der Stadt­
geschichte hat, wie Mommsen treffend hervorhebt, ein für allemal
die immer wiederkehrenden Grundzüge auch für aUe weiteren
Bearbeitungen des gleichen Stoffes geliefert. Gerade deshalb ist
es für die historische Kritik von besonderer Wichtigkeit, die
durch die Bemerkungen Mommsens eingeleitete Frage nach der
näheren Beschaffenheit der ältesten Annalenredaction einer scharfen
Untersuchung zu unterziehen. Insbesondere muss sich die Fl'age
erheben nach einer genaueren Bestimmung der Zeit. und Person
des Verfassers, endlich nach dem Umfang und der Form, welche
die ältesten Annalen muthmass1ich gehabt haben,

Sehen wir unll in der ll'llUeren Litteratur über römische Ge­
schichte um, so erweist sich leider, dass Mommsens Erwäg'ungen
auf eineu wenig fruchtbaren Boden gefallen sind. Von einer
älteren Redaction der Pontificalannalen als die Arlllales maximi
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des ausgehenden zweiten Jahrhunderts v. ChI'. ist nioht die Rede,
weder bei Seeeit oder SoItau, noc11 bei Ciehorius, Pais und den
vielen anderen, welche sich über die Anfänge der römischen An­
nalistik: mehr oder weniger ausführlich ausgesprochen haben.
Der Oberpontifex Mucius Scaevola stellte im Zeitalter der Grac­
ehen den alten Brauch der Ausstellung der Jahrestafeln ein und
höchst wall1'scbeinlich war es derselbe Scaevola, der das ganze
vorlMndene Material an Tafeln und andern bistorisohen Aufzeich­
nungen des Pontilicalcollegiums eiuer zusammenfassenden Re­
daction nnterzog und in 80 Büchern als Annales maximi beraus­
gab. Dieses Werk war also die Schlussredaction der officiellcn
Annalistili: und bildete den Abschlulls der gesammten historio­
grapbiscben Thätigkeit der Pontifioes. Sieht man nun mit den
oben erwähuten Forsobern in diesen Annales maximi die erste
und einzige Buchausgabe der Pontilicalannalen, so wird man znm
Schluss genötl1igt, dass die ganze ältere Annalistengeneration zu­
sammen mit Naevius, Ennius und Cato ihr Material einzeln aus'
müh6amem Studium der in der Regia aufgeschiohteten Jahl'es­
tafeln entnommen haben musste. Bei der Wiederel'zäblung der
Königsgeschichte und der Frühzeit der Republik müsste sie dann
eine nocb grössere Wundel'kraft geleitet haben, als die 70 Bibel­
übersetzer, da ja für jene älteste Periode in dem Tafelarchiv
jede feste Grundlage fehlte. Gegenüber Mommseus liebtvollen
Erörterungen ist unleugbar eine bedauerliche Unklarheit tiber die
Anfänge der römischen Annalistik eingetreten. Anstatt der Lö­
sung des Problems der Pontificalohronik zeigen sich die Epigonen
der kritischen Schule eher bestrebt, die gegebenen festen Punkte
des Problems nach Möglicbkeit wegzudisputiren, wodurch freilich
die schwierige Frage scheinbar am sichersten aus der Welt ge­
schafft wird. Seeck versucht zu demonstl'iren, dass die Annales
maximi (und damit die Buchannalistik der Pontifices) 80 gut wie
gar nicht existirt haben. Cichorius lässt sie aller annalistischen
Analogie zuwider und im Widerspruch zu den klaren Worten
Ciceros ab initio rerum Romanor~tm erst von 400 v. ChI'. die Er­
zählung beginnen, wonach implicite die Königsgescbichte und ihr
organischer Zusammenhang mit der Chronik in ein nichts auf­
gelöst wird. Einer ähnliohen Auflösung unterwarfen Cichorius
und, wie es scheint, neuerninge auch Bormann die von Cicero,
Dionysios und Servius wohl bezeugte historische öffentliolle Tafel­
chronik, indem diese in eine unbestimmbare Sammlung esoteri­
scher Notizen über specielle 'Amtshandlungen der Pontifices ver-
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wandelt wird, Dergleichen Notizen gehörten vielmehr in die
Acta oder Commentaria des Collegiums, Freilich ist nicht zu
bezweifeln, Gass in diesen. Gattungen des oberpriesterliohen
Scbrifttbums die ätiologische Tendenz ähnlich gewuohert baben
und zur Erklärung der Anfänge des Fest- und Opferoyclus, so­
wie zur Exemplificirung des geistlioben Reohts eine ähnliohe
Menge vonfingirten pseudohistorisohen Erzählungen erzeugt haben
wird, wie auf dem Gebiete der politisohen Stadtgesobiohte. Ab­
gesehen von ihrer allgemeinen Geistesverwandtschaft mit der
Annalistik ist aus den geistlichen Commentarien sicher vieles
direct in die Annalen hineingetragen worden, um die leeren
BHi.tter der älteren Periode angemessen auszufüllen, Inbesondere
scbeinen die 80 Büoher der Annales muimi zu einem beträcht­
lichen Theil mit aus den Commentarien geflossener geistlicher
Fabulistik angefüllt gewesen zu sein. Für dergleiohen Dinge
sind dann die Annales maximi eine reiche Quelle für die jüngere
Privatannalistik eines Tubero, Macer und AnHas geworden, noch
mehr abel' fUr die Antiquare. ]<~s wäre abCl' durchaus verkehrt,
sich hiernach. ein einseitiges Bild von den Anfängen der Ponti­
ficalannalen zu maohen, ein Bild, in welchem gerade die in einer
unverdäohtigen guten Ueberlieferung bewahrten Grundzuge ihrer
Entstehung ausgetilgt sind.

Wir halten daran fest, dass die römischen Annalen anfangs
ans jährlich wechselnden Holztafeln bestanden, welohe der Ober­
pontifex nicht für die Sonderzwecke seines Collegiums, sondern
zum öffentlichen Besten, zur Bekanntmachung und Beurkundung
ohronologischer, allmählioh aber auoh immer reioher werdender
historisoher Daten abfasste. Diese zeitgenössisohen, etwa vom
Jahre 400 oder höohstens ein halbes Jahrhundert frilher be­
ginnenden Aufzeiohnungen bildeten, in der Regia aufgebäuft,
dank ihrel' äusseren Form, grosser sohwerer und leicht zerstör­
barer Holztafeln, das denkbar schwierigst zu benutzende histo­
rische Arohiv der Welt. Es konnte nur eine Frage der Zeit
sein, wann dieses kostbare Material in bequemerer Buchform zu­
sammengebracht und redigirt, leichterer Benutzung zugänglich
gemacht wurde. In der Tbat begegnen wir bald nach dem zweiten
punischen [{riege in Rom bereits einer bliihenden historischen
Buehlitteratur. Ibre Vertreter, Fabius Pietor, eincius Alimentus,
Ennius, Cato erscheinen den Zeitgenossen des Augustus und auch
noch uns als die Begrilnder der römischen Historiographie.
Dennoch setzt die Thätigkeit aller vier die bereits vollzogene
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Buonredaotion der annalistisohen Gesohiohte in Verbindung mit
der Königsgesohiobte voraus. Mit Recht hat Mommsen auf die
unwandelbare Festigkeit del' Königsgeschichte in der ganzen rö­
mischen Litteratur aufmerksam gemacht und deshalb ihre ein­
malige individuelle Fixirung vor den Anfang der litterariscben
Epoche Roms. also vor Fabius Pictor gesetzt. Die geringe Zahl
der Varianten in der Erzählung der ältesten Geschichte bei den
genannten vier Autoren einige Abweichungen des Fabiull
kommen dabei auf Reohnung von ihm benutzter griechischer Au­
toren - lassen an der Benutzung ein61' gemeinsamen Urquelle
nicht zweifeln. Das Originelle jener Autoren besteht nicht in
der Aufsuchung des Urstoffes für die alte Gesohiohte, sondern
in den jedem Zielen der litteral'isohen Bearbeitung eines
und desselben Stoffes. Fabius und Cincius gestalten daraus eine
gedrängte Ueberllicht unter reioherer Berüoksiohtigung der Ur­
gesohichte für den Gesohmaok de hellenistischen Publikums.
Cato wendet sioh an das nationale Publikum, sucht aber seine
Bearbeitnng auf die Höhe hellenistischer Wissenscllaft zn hringen.
Ennius gestaltet den Stoff. zu einem nationalen Epos und aus
prosaisohen Annalen sohafft sein Dichtergenius poetisohe.

Die Annales maximi sind gewiss nioht, wie Seeck haupt­
säohlich aus der Zahl uamentlicher Fragmente zu de­
monstriren versucht. wenig gelesen und benutzt worden. Im
Gegentheil steht ihr Ersoheinen offenbar in ursäohlioller Wirkung
zu dem erhöhten Denen Aufschwung der Privatannalistik des
sullanisohen Zeitalters nnd dem Aufhlühen einer antiquarischen
Wissensohaft in der letzten Periode deI' Republik. Diesel' Litte­
ratnr hat dies Werk der Pontifioea eine FiHle thatsächlichen
Stoffes zugeführt, ist aber von ihr, wie das ganz natürlioh ist,
absorbirt und schnell der Vergessenheit üherliefert worden. Es
bedarf keiner namentlichen Citate, wo wahrscheinlich jede Seite
des Livius, Dionysios, Van-o und Festus umfangreiohe und in­
dividuell bearbeitete indireote und directe Fragmente jenes An­
nalenwerks darbieten, Eine parallele Wirkung aus paralleler
Ursache bietet das Aufblühen einer privaten Gesohichtslitteratur
im ausgehenden Zeitalter der punischen Kriege dar. Die an der
Oherfläche nicht mehr siclltbare befruchtende Quelle hnn nichts
anderes gewesen sein, als eine ältere Ausgabe der Pontifical­
annalen, dieVorgängerin der AmJales maximi. Ihr äusseres
Verhältniss zu letzteren kennzeiohnet sieh durah das Pridicat
maximi. Die (grosse' erweiterte Gesammtausgabe ist an die
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Stelle älterer und wahrsoheinlich weit kürzerer A.nnalen getreten.
Theils aus der gle-ichen Ursaohe wie die ma.'1Jimi, wegen der bal­
digen Absorbirung auroh die Privatannalen, theils aber gerade
durch die neue offioielle vermehrte und verbesserte Publication
sind die alten Annalen einer nooh gründlioheren Vergessenheit
verfallen als die des Soaevola, Diesen Todesursaohenverdanken
die alten Annalen andererseits sicher auoh ihr l!'ortleben bis in
die auf uns gekommenen letzten Ausläufer der römisohen Ge­
sohichtsoontinuation. Es kann deshalb durchaus nioht als Ver­
messenheit betra<!htet wenn wir uns in der Erzählung
eines Livius oder DionyBioB naoh kennzeichnenden Spuren der
ältesten Annalen umsehen, welche uns Auskunft über die Zeit
und Person ihres Herausgebers an die Hand zU geben im Stande
Bind. Namentlich ist dazu die KÖIligsgeschichte geeignet, da sie
als litterarische Sohöpfung am ehesten das individuelle Gepräge
einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Verfassers an sich
t1'agen muss,

Die I{önigsgesclliohte ist in ihrer ursprüngliohen Gestalt,
wie ich in meinem russisch gesohriebenen Buch 'Die römisohe
Königssage (8t, Petersburg 1896)' nachzuweisen versuoht habe,
ursprünglich mit del' Absicht erfunden worden, in den kurzen
Biographien von sieben fingirten Königen, in der Art des Fertor '.
Resius l'ex Aequicolorum, ätiologische Gründungsgesohichten der
sieben vornehmsten Priesteroollegien Roms zu geben. Vielleicht
haben diese Biographien, wie ioh vermuthe, als Einleitungen zu
einer um die Zeit des ogulnisohen Gesetzes im Interesse der
}'lebs angelegten offioiellen Priesterliste gedient. Dann sind diese
Königsbiographien vereinigt, in cllronologisoher Reihenfolge ge­
ordnet und in zweiter Schicht überarbeitet worden mit Rücksicht
auf die Aetiologie der allgemeinen Entstehungsgeschichte der
Stadt und des römisohen Staates, sodass jedem Könige sein he­
l1timmter Antheil an der Gründung Roms zufiel. Im Gegensatz
zu den alten zeitlosen Königsbiographien wurde die neue Königs­
geschichte chronologisch fixirt und in dieser Form den streng
ohronologisch geordneten Annalen der Republik angegliedert. In
der Umarbeitung und Einordnung der Konigsgeschichte in die
allgemeine Geschiohte Roms muss das Werk des ersten Heraus­
gebers der .Annalen bestanden haben. In der ersten Hälfte des
dritten Jahrhunderts vor Ohr. ist die Kunde vom Starltgründel',
dem König Romulus, schon zu den griechischen Historikern
Kallias und Timaio!l gedrungen. Obgleioh letzterer wahrschein-
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lieh eine Forschungsl'eise naoh Latium, vielleioht aueh naoh Rom
unternommen llat, fehlte ihm noch die Kenntniss eines Grün­
dungsdatums Roms aus römisoher QueUe. Die erste Thatsache,
welohe die vollzogene cbronologiscbe Fixirung der Gründung der
Stadt und somit auch der chronologisch fixirten Königsgeschichte
beweist, ist das Säoularfest vom Jahre 505 (249 v. Chr.). Hier

eine Bereohnnng des Griindungsdatu'ms der Stadt vor auf
das Jahr 749 unserer Zeitreohnung. Wie wir (aO. S. 361 ff.)
gezeigt haben, war in dieser Reohnung d,lI' ältesten Annalen­
redaotion auf die Königzeit sieben Generationen, 7 X 331fs =
233 Jahre + 4: Interregnen (4 X 500 Tage 2000 Tage = rund
6 Jahl'e), also 239 Jahre gezählt, der Anfang der Republik auf
510 v. Chr., die Vertreibung der Könige auf 511 gesetzt, wäh­
rend nach der Rechnung der Fasten des Cn. Flavius bis auf das
Jahr 304 nur 204 Jahre vom ersten Consuljahr an verflossen
waren, also die Gründung der Republik auf 508 v. Chr. angesetzt
war. Die Fasten waren also in der AnnalenredactiolJ, vielleicht
um die im Jabre 249 nöthigen 500 Jahre der Stadt abzurunden,
um 2 Jahresstellen vermehrt worden. Eine der letzteren dürfte
das schon von MommselJ (Röm. Forsch. 1, 111) als Interpolation
beanstandete ConsuJarjahr 267 487 v. Chr.) gewesen sein.
Der angeblich patricische Consul dieses J abres C. Aquililts ist
sicher wohl als patriciscber Ahne des plebejischen Consula 495
259 v. Chr. C. Aquilius eingeschoben worden, wie dieselben
Aquilier auch in die Gründungageschichte der Republik als Ver­
wandte des Freibeitshelden Collatinus eingeführt sind 1. Weisen
also bereits zwei Spuren auf einen Zeitgenossen des ersten pu­
nischen Krieges, der ersten Säoularspiele und des Consuls C.
Aquilius als Verfasser der Annalen hin, so zeigen sich noch
weitere Kennzeichen der Rüoksichtnahme auf die Ruhmsucht der
plebejisohen Nobilität der genannten Zeit. In der GesohiclJte
dea Tarquinius Superbus (Dionys. 4, 62) tritt ein OrakeJbewahrer
M. Atilius auf, als einer der vornehmen Bürger (€Tn<pav€l\;) be­
zeichnet, ein Abnherr des berühmten Consuls M. Atilius Regulus.
Mit sichtlich ironischer Absicht sindfrf'ilich sowohl der 'vor­
nehme) Orakelbewabrer Atilius, als auch die Aquilii, die angeb­
lichen patricischen Ahnen des Consula C. Aquilius, zu ruohlosen
Verbreohern gestempelt. Offenbar that das dem Vergnügen, schon
in der alten Geschichte. vorzukommen, keinen Abbruch. Weit

t Mommsen, Röm. Forsch. I, 111.
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liebevoller, ja mit b,esonderer AU!3zeiohnung ist in den Annalen
das Geschlecht eines dritten Consuls der Zeit des ersten puni­
schen Krieges, des Qu. Mamilius Vitnlns (Consnt 265 und 262
v. Chr.) bedacht worden. Octavius lUamilius aus Tuseulum er­
scheint als Schwager des l{önigs Tarquinius, L. Mamiliull aus
derselben Stadt rettet das Cal,ito] vor dem Ueberfall des Appius
Herdonius und erhält dafür von den dankbaren Römem das
Bürgerrecht (Liv. 3, 29), als der Tusculaner, dem diese
Ehre zu Theil geworden ist (Oato Orig. I fr. 24). Aber nicht
bloss das Geschlecht der Mamilier, sondern auch ihre Vaterstadt
Tusculum erfreut sich einer ganz besonders liebevollen Beachtung
in den Annalen. Von keiner andern Stadt ausser Rom wird so
häufig und so eillgehendberichtet, als von TU8culum und seinen
Bürgern 1. Man sollte meinen, der Annalist· sei ein Landsmann
der Mamilier, ein Tusculaner gewesen.

Das älteste Annalenwerk war als Ausgabe des Pontifical­
collegiums äusserlich ein anonymes Werk, wie auch die späteren
Annales maximL Wie man aber mit Recht annimmt, dass das
Erscheinen dieser letzteren erst durch die persönliche Autorität
nnd die pel'sönliche litterarische Tbätigkeit des gelehrten Pontifex
Maximus P. ~Iucius Scaevola zu Stande gekommen ist, so lässt
sicb gleicbe8 und in noch höherem Masse fiir die älteste Redaction '.
der Annalen voraussetzen. Um das historische Archiv der Regia
zum ersten Mal der Oelfentlichkeit zu übergeben, bedurfte es
eines Mannes, dem nicht bless die Autorität eines Pontifex Maxi­
mus zu Gebote stand, sondern der besonders freisinnig den Bann
der priesterlichen Geheimnisskrämerei zu durcllbrechen im Stande
war. Nicht umsonst ist in die Geschichte des Aml1ls Mareius
die bezeiclmende Erzählung eingelegt, dass dieser König die von
Numa verfassten priesterlichen Commentarien der Oeffent.lichkeit
übergab, bis die patricisehen Pontifices sie nachher wieder ver­
steckten. Der Verfasser dieses historischen Präcedenzfalles, der
dem Princip der Oeffentlichkeit besonders zugelleigte Oberpoll­
tifex musß selbstverständlich ein Plebejer gewesen sein. Es gebt
das nicht hloss aus den Spuren seiner nahen Bezielmngen zur
plebejiscllen Nobilität hervor, sondern auch ans der ganzen an-

1 Vgl. Liv. 3,7. 18. 42. 4, lO. 27. 5,28; 6,25-26,
3rt 37; 7,11; 8,7. 14. 37. Besonders interessant ist die letztauf·
geführtel::itelle, wo· rühmend VOll der Liehe der Tusculll.ner zu ihr'lr
Vaterstadt und ihrer Eiumiithigkeit erzählt wird.

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. LVII. 34
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na1istischen Erzäbltmg, welohe Schritt für Schritt die Errungen·
scha,ften der Plebs in ihrem gross8n Kampfe um Recbtsgleichbeit
verfolgt. Die praktische Staatskunst muss dem ältesten Anna­
listen nahe gelegen baben, insbesondere blickt in der Königs­
geschichte ein besonderes Interesse duroh rur Dinge, die die
Finanzverwaltung des Staats und d'en Kreis der censoriscbell Ge­
sohäfte berübren. Dem alten Fetialenkönig Anous Mare.ius sind
eine Reihe von Neugründungen die auf den ersten
Blick jeden Zusammenhang unter einander vermissen lassen.
Blickt man aber genauer hin, so sind diese Gründungen lauter
Steuerobjecte des römischen Staates (vgl. meine (Königssage >

S. 180 ff.): der Hafen liefert das portorium maritimum, die Tiber­
brüoke den Brüokenzoll, die silva Maesia als Staatswald da8
veotigal pioariarum und Schiffsbauholz, die Salzgruben das vectigal
salinarum, die Wasserleitungsanlagen (aqua Murcia, Tullianum,
fossae Quidtium) das pro aquae forma, die Anweisung
des Aventin zu Bauplätzen der Plebejer den Bodenzins (vectigal
soladum). Nocb näher streift an das censorische Interesse die
Sorgfalt, mit weloher der Annalist den Ursprung der grossen
öffentliohen Bauten unter seine Könige vertbeilt, der Bauten, an
denen noch die Republik beständig remontirend und erweiternd
fortgebaut hat, die Kloaken, der Circus, der grosse Tempel des
Capitols, die Stadtmau81'n, um nicht zu reden von der Dar­
stellung der allmählichen Bebauung der Stadthügel und -tbäler.
Die Pbautasie des ältesten Annalisten hat den plebejerfreundlicben
Larensobn und FOl'tunadiener Servius Tullius ausersehen, um für
dafl Hauptstück des oensorischen Geschäftes den Grund legen zu
lassen. Naoh dem Kachweille Mommsenll (Röm. Staatsrecht 3,245)
muss der Verfasser der Erzählung vom el'sten Census des Servius
Tullius ein Censusformular vor sich gehabt haben dei' Zeitperiode,
wo der Werth des As dem zehnten Theil des Denars entsprach.
Diese Valuta ist naoh Mommsen im Jahre 485 (269 v. Ohr.) ein­
geführt worden, sO dass ioh hier zu meiner Freude aus Mommsens
glänzendem Forsobungsl'esuHat einen neuen Beweis t'I.afür schöpfen
kann, dass der älteste Bearbeiter der Annalen ein Zeitgenosse
des ersten punisohen war. Dem seIben Verfasser ver­
danken wir vermuthHch die Reihe guter und zuverlässiger Census­
zahlen der älteren Annalen und die weniger guten, weil stark
der künstlichen Construotion verdächtigen Notizen über die ältesten
Ooloniegründungen.

Zu den bereits gewonnenen persönlichen Zügen fügen wir
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noch einen hinzu, ,Der Herausgeber der ältesten Gesohichte
Roms muss ein Mann von nicht gewöhnlio]ler schriftstellerisoher
Begabnng gewesen sein. Das episohe und dramatisohe Oolol'it
der Erzählung hat bekanntlioh bereits Niehuhr zur Annahme hin­
gerissen, dass die. älteste Geschichte Roms auf eine dichterische
Quelle zurückgehe. Mommsen (Hermes 21,570) hat den Ver­
fasser der Tatiuslegende einen Dichter genaimt, wenn auch ver­
muthlich einen derjenigen die< ihre Eingebungen nie aufgeschrieben
haben'. Nicht ohne Grund haben groase Dichter der Neu~eit

von Shakespeare an sich an Stoffen, wie sie die Erzählungen yon
den Horntiern und Ouriatiern, Lucretia, Coriolan ua. boten, zu
herrlichen Schöpfungen begeistert. Wer war, fragen wir nun,
dieser hochbedeutende Geschichtserzähler und Begründer deI' rö­
mischen Historiographie, der Freund der Aufklärung, der ple­
bejische Staatsmaun und Pontifex Maxinllls, der Freund und
I,andsmann der Mamilier von Tusculum, der Zeitgenosse des
ersten punischen Krieges und der ersten Säcularspiele Roms?
Hat dieser Mann in seinen Annalen der Ruhmsucht seiner Freunde,
der Mitglieder der neugebac1tenen pl~bejischen consularisohen
Aristokratie, mit harmlosem Spott nachgebend, nur ihnen Ahnen
erdacht, hat er nicht ein ähnliches Ü'onisc]Jss Denkmal sich selbst
gestiftet? Unser Blick lenkt sich unwillkürlich auf den Volks-'·
tl'ibun des Jahres 274 d. St. (480 v. Ohr.), Tiberius Pontificius,
dessen Tbaten Livius (2,44) und der halikarnassisohe .Rhetor
(9, [») gewissenhaft, ausführlich und feierlich uns darlegen. . Der
alte Annalist hätte sicher kein geringes Vergnügen über diesen
Erfolg seiner witzigen Erfindung gehabt. Die edele Gens der
Pontifieii, das plebejische 'Pontifexgeschlecbt' ist leider mit
seinem ersten Vertreter, dem wackeren Volkstribun Tiberius, so­
fort wieder ausgestorben, vermuthlioll weil es für sein hohes
Alterthum an unheilbarem Anachronismus litt. Erst lange nach­
her, im Zeitalter des pyrrhisohen und ersten punischen IÜieges
tritt uns in verl\ehrtem Laufe der Generation der, wenn auch
nur geistige, Vater des Tiberius Pontificius entgegen, Es ist
ein wohl bekannter Tiberius Pontifex, der erste plebejisohe
POlltifex Maximus Tiberius Coruncanius. Aus dem Munioipium
Tusculum stammend 1, h~tte er sich in Rom durch seine hervor-

1 Cioeropro Planolo 8, 20 num quaml0 vides '1'usculanum ali­
quem de M. eatolle illo llum de TL mlluicipe suo, num
de tot Fulviis gloriari? Diesem bes~immten Zeugnisse widerspreohen
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ragenden Eigenschaften den Weg zu hohen Ehren und zu grossem
Ansehen bei seint.:n Zeitgenossen gebahnt. Im Jahre 474 (280
v. Chr.) zum Consu1 gewählt zeichnete er sich im Krieg gegen
die Etrusker und den König Pyrrhos aus. Ob er selbst das
Censoramt bekleidet hat, wie viele angenommen haben, lässt sich
aus der verdorbenen Stelle des Festus (p. 237 s. v. portorium)
mit Sicherheit nicht entscheiden (vgJ. De Boor Fasti censorii
S. 77). Nach dem Zeugniss Ciceros war er indessen mit den
Censoren Q. Aemilius Papus, L. Fabricus Luscinus 478 (276) und
M'. Cm'ius Dentatus (Censor 482 = 272) in naher Freundschaft
verbunden 1. In seinem Consulat wurde ausserdem die Plebs
durch den Censor Domitius zum ersten Mal in die Abhaltung des
Lustrum eingeführt. In das Pontifica1collegium cooptirt erlangte
er darauf zwischen den Jahren 501-502 (= 253-252) die
Würde des Pontifex Maximus 2, sodass unter seiner Aegide die
ersten Säcularspiele gefeiert werden konnten. Als Inhaber der
höchsten geistlichen Würde zeichnete er sich durch grosse Fröm­
migkeit und tiefe Kenntniss des geistlichen Rechts aus und be­
wies sich, den Traditionen des Collegiums zuwider, als Vorkämpfer
der Oeffentlichkeit, iudem er zuerst alle geistlichen Rechtssachen
bei offenen Thüren verhandelte. Zu diesen vielen Verdiensten
liegt es uns daran, sein grössestes mehr als zweitausendjähriger
Vergessenheit zu entreissen, den Ruhm Roms nationRle Ge­
scllichte und die lateinische Prosalitteratur begründet zu haben.
l>ies'er Ruhm gebÜhrt dem Tiberius Comncanius und nicht seinem
engeren Landsmann Cato, der mit Unrecht in der Schätzung der

allerdings die Worte des l{aisers Clauoius bei Tacitus (Ann. 11, 24)
'neque enim ignoro luHos Alba, Oorllneanios Camerio, Porcios Tusculo

in senatum accitos'. Einen Irrthum des über Coruncanius im übrigen
so wohlunterrichteten Cicero anzunehmen, ist unmöglich. Vielleicht
stammte das Geschlecht des Ooruncanius aus Camerium und war dann
nach 'l'usculum übergesiedelt oder Oamerium, das schon zu Oatos Zeit
nicht mehr existirte und dessen Lage noch heute unbekannt ist, ge­
hörte Zllm Gebiete von Tusculum.

1 Cie. Lae!. 11, 39 videmus Papum Aemilium O. Luscino fami­
Harem fuisse (sie a patribus aecepimus) bis una consules et collegas in
censura: turn et cum Hs coniunctissimos fuisse Manium Curium et Ti.
OoruDcanium.

2 Epit. Livii XVIII 'Tib. Coruncanius primus ex plebe pontifex
maximllS ereatlls est'. Die Notiz steht zwischen einer Nachricht von
der im Jahre 253 erfolgten Zerstörung der Flotte und der über die
Oensur des Valerius Maxirnus und P. Sempronius 252.
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neueren seinen Platz eingenommen hat, nur dauk dem zufälligen
Umstand, dass die nächsten Vorgänger des Oato, die ersten Be­
nutzer des grossell Annalenwerks, sich der griechischen Sprache
bedient haben. Die Annalen des (joruncanius, in den allerersten
Jahren des secbstpTI Jahrhunderts der Stadt entstanden, mussten
einen Schatz zeitgenössiscller Erzählung über die Geschichte der
zweiten Hälfte des fiinften Jahrhunderts geboten haben. An
diese schloss sich dann mit seiner ausführlichen Erzählung des
Zeitalters der punischen Kriege Fabius Pictor an, während das
VOll dem Redactor der ältesten Pontificalannalen enichtete Grund­
gel'üst .fitr alle Zeiten bestehen geblieben ist.

St. Petersbnrg. A. Enmann.




